
Diese „feste Entschlossenheit, aktiv gegen die Kriegs
brandstifter zu kämpfen“, fand ihren vollen Ausdruck 
in den Arbeiten und Beschlüssen der ersten Tagung 
des Weltfriedensrates: „Wir fordern“, so heißt es in 
dem Aufruf des Weltfriedensrats, „den Abschluß eines 
Friedenspaktes zwischen den fünf Großmächten — den 
Vereinigten Staaten von Amerika, der Sowjetunion, der 
Volksrepublik China, Großbritannien und Frankreich.

Wir würden die Weigerung, zu diesem Zweck zu
sammenzutreten, als Beweis für die aggressiven Pläne 
der Regierung jedweder dieser Großmächte betrachten, 
die die Verantwortung dafür zu tragen hätte.“8)

Die Friedensbewegung der Völker findet beständig 
eine mächtige Unterstützung durch die Friedenspolitik 
der Sowjetunion.

Der Oberste Sowjet der UdSSR teüte, nachdem er 
am 19. Juni 1950 die Vorschläge des Ständigen Aus
schusses des Weltfriedenskongresses beraten hatte, der 
ganzen Welt „. . . seine Bereitschaft“ mit, „mit den Ge
setzgebungsorganen der anderen Staaten an der Aus
arbeitung und Durchführung der notwendigen Maß
nahmen zur Realisierung der Vorschläge des Stän
digen Ausschusses des Weltfriedenskongresses mit
zuarbeiten.“9)

Am 12. März 1951 nahm der Oberste Sowjet der 
UdSSR nach dem Bericht des Vorsitzenden des So
wjetischen Komitees zur Verteidigung des Friedens, 
N. S. T i c h o n o w ,  das „ Gesetz zum Schutze des 
Friedens“ an.

Der Genosse T i c h o n o w  sagte richtig und klar über 
die Friedensliebe des Sowjetvolkes: „Im Sowjetlande 
ist kein Boden für die Propaganda eines neuen Krieges. 
Das ganze Leben der Sowjetmenschen baut auf ganz 
anderen Grundlagen auf als das Leben der Bevöl
kerung in den Ländern des Imperialismus. Die ganze 
Lebensweise der Sowjetmenschen schließt jede Mög
lichkeit der Propaganda des Menschenmordes und des 
Überfalls auf andere Völker aus. Angefangen von der 
Kindheit, von der Schulbank, lebt der Sowjetmensch 
in einer Welt, in der er von niemandem eine Belehrung 
über die Notwendigkeit der Aggression und der Er
oberung anderer Völker, über die Verachtung eines 
Menschen anderer Sprache oder anderer Hautfarbe 
hört. Er sieht keine Bücher, in denen Haß und blut
dürstige Grausamkeit gepredigt werden. Er sieht keine 
Filme, in welchen Taten von Räubern und Mördern 
gezeigt werden. Er sieht im Theater keine Stücke, 
welche ihn zum aggressiven Kriege, zur Unterwerfung 
europäischer oder asiatischer Länder aufrufen.“

Die sowjetischen Gesetze sind sozialistisch nicht nur 
ihrem Inhalt, sondern auch ihrer Form nach. Das Spezi
fische der sozialistischen Form der sowjetischen Gesetze 
findet seinen deutlichen Ausdruck in den Besonder
heiten ihres Aufbaus.

In dieser Beziehung verdient die Kombinierung von 
Elementen, die den Tatbestand des Verbrechens charak
terisieren und von Merkmalen, die ihn politisch charak
terisieren, im Text eines Strafgesetzes besondere Auf
merksamkeit.

So ist auch der Aufbau des „Gesetzes zum Schutze 
des Friedens“. Der erste, einführende Teil enthält all
gemeine politische und rechtliche Erwägungen, welche 
die Annahme des neuen Gesetzes begründen.

Das Gesetz hat folgenden Wortlaut:
„Geleitet von den hohen Grundsätzen der sowjetischen 

friedliebenden Politik, die auf die Festigung des Friedens 
und der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Völ
kern abzielt, erkennt der Oberste Sowjet der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, daß das Gewissen und das 
Rechtsbewußtsein der Völker, die im Verlaufe des Lebens 
einer einzigen Generation die Leiden zweier Weltkriege 
durchgemacht haben, sich mit der Straflosigkeit der von 
den aggressiven Kreisen einiger Staaten betriebenen Kriegs
propaganda nicht abflnden können, und solidarisiert sich 
mit dem Appell des II. Weltfriedenskongresses, der den 
Willen der ganzen fortschrittlichen Menschheit im Hinblick 
auf das Verbot und die Verurteilung der verbrecherischen 
Kriegspropaganda zum Ausdruck bringt.“ i»)

Weiterhin findet in diesem Gesetz auch der tiefe 
sozialistische Demokratismus der sowjetischen Gesetz
gebung seinen Ausdruck, und zwar ist in der Norm 
selbst, welche die Kriegspropaganda als „schwerstes

8) „Neue Zeit" 1951, Heft 10 (Beilage), S. 1 f.
o) „Iswestija“ vom 21. Juni 1950.
18) „Neues Deutschland“ vom 14. März 1951.
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Verbrechen gegen die Menschheit“ qualifiziert, die Be
gründung dieser Qualifizierung enthalten. Es ist zu 
berücksichtigen, lautet Artikel 1 des neuen Gesetzes, 
„daß Kriegspropaganda, in welcher Form sie auch 
immer geführt wird, die Sache des Friedens unter
gräbt, die Gefahr eines neuen Krieges schafft und des
wegen eines der schwersten Verbrechen gegen die 
Menschheit ist.“

Artikel 2 des Gesetzes schreibt vor: „Personen, die 
der Kriegspropaganda schuldig sind, sind vor Gericht 
zu stellen und als kriminelle Schwerverbrecher ab
zuurteilen.“11)

Das vom ganzen Sowjetvolke wärmstens begrüßte 
„Gesetz zum Schutze des Friedens“ wird die weit
gehende Unterstützung der ehrlichen Menschen in aller 
Welt finden. Es besagt wohlbegründet, daß die Kriegs
propaganda „die Sache des Friedens untergräbt“ und 
„die Gefahr eines neuen Krieges schafft“. Die Straf
gesetzbücher aller Länder bestrafen die Aufforderung 
zum Mord, dessen Opfer ein Mensch werden kann. Wie 
kann die Propaganda der Aggression, welche zum Mord 
an Millionen aufruft, unbestraft bleiben?

III
Ihrer strafrechtlichen Natur nach steht die Propa

ganda der Anstiftung nahe, deckt sich jedoch nicht mit 
ihr. Die Anstiftung als eine der Formen der Teilnahme 
stellt eine Aufforderung zur Begehung eines konkreten 
Verbrechens dar. Folglich ist die Anstiftung in zweierlei 
Hinsicht begrenzt: sie muß erstens eine direkte A u f 
f o r d e r u n g  zur Begehung eines Verbrechens ent
halten und zweitens zur Begehung eines konkreten 
Verbrechens — A zu töten, B zu berauben usw. — 
auffordern.

Die Propaganda ist ein bedeutend weiterer Begriff. 
Vor allem erschöpft sie sich nicht in der Aufforderung. 
Ein Artikel in der Zeitung, eine Rede auf einer Ver
sammlung, eine Rede im Rundfunk können eine allge
meine Bewegung zugunsten der kriegerischen Aggres
sion hervorrufen, ohne eine direkte Aufforderung da
zu zu enthalten. So beschrieb die amerikanische 
Finanz-Wochenzeitschrift „Badrons“ in der Nummer 
vom 23. September 1947 die Vorteile, welche sich für 
die amerikanischen „businessmen“ durch einen mög
lichen Austritt der UdSSR aus der Organisation der 
Vereinten Nationen ergeben würden.

„Wenn das geschieht“, schrieb die Zeitschrift, außer sich 
voll Wut und Gier, „müssen die wirtschaftliche Zusammen
arbeit zwischen den westlichen Ländern und die Aufrüstung 
in beschleunigtem Tempo durchgeführt werden. Die Welt 
wird in zwei Hälften geteilt sein, und unsere Welt wird 
mit voller Klarheit die Notwendigkeit einer unaufhörlichen 
Verstärkung der Kräfte begreifen, übersetzt in die Ge
schäftssprache bedeutet das, daß wir dann einen von der 
Aufrüstung hervorgerufenen Boom haben werden, wenn die 
Waffenlieferungen sich nicht auf die in den USA anzu
wendenden Waffen beschränken werden, sondern Waffen 
geliefert werden, die zum Vorteil in Westeuropa und im 
Gebiet des Stillen Ozeans verwendet werden können.“

Eine solche „Literatur“, die nicht direkt eine Auf
forderung zum Aggressionskrieg enthält, stellt nichts
destoweniger nach dem allgemeinen Sinn der ausge
sprochenen und provokatorischen „Ideen“ eine Propa
ganda der Aggression dar.

Das Fehlen der Erwähnung eines konkreten Landes 
als Objekt der Atomaggression nimmt diesen Worten 
nicht die Bedeutung einer verbrecherischen Propaganda 
eines Aggressionskrieges. Es ist natürlich nicht schwer, 
zu erraten, von welchem „gegebenen Lande“ Jordan 
in den USA sprach, wo Aufrufe zum Kriege gegen die 
UdSSR zu einer „Alltagserscheinung“ geworden sind.

Nach der Art ihrer Wirkung kann die Propaganda 
einen sehr verschiedenartigen Charakter haben. Das 
„Gesetz zum Schutze des Friedens“ spricht von Propa
ganda, „in welcher Form sie auch immer geführt wird“. 
Die Propaganda kann eine schriftliche oder münd
liche sein. Die amerikanischen Kriegsbrandstifter 
nutzen zu Propagandazwecken in weitem Umfange die 
Presse, den Rundfunk, das Theater und den Film aus,. 
Die Propaganda kann eine öffentliche sein (z. B. auf 
einer Versammlung, in einer Zeitung), doch sie kann 
auch nichtöffentlichen Charakter haben (z. B. eine Rede 
auf einer konspirativen Beratung einer politischen 
Partei).

fl) ebenda.


